
Gemeinde Immenreuth     Immenreuth, den 01.01.2026 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Festsetzung und Entrichtung der Hundesteuer für das Kalenderjahr 2026 
 
 
Gemäß der Satzung vom 11. Dezember 2020 für die Erhebung der Hundesteuer der 
Gemeinde Immenreuth in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetztes 
(KAG). 
 
Die Hundesteuer für das Jahr 2026 wird für alle Steuerschuldner durch diese öffentliche 
Bekanntmachung gem. § 3 Abs. 1 i. V. m. § 5 der Satzung für die Erhebung der Hunde-
steuer in der bisherigen Höhe festgesetzt. Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. 
Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer. 
 
Sofern kein SEPA-Mandat vorliegt, ist die Hundesteuer bis zum 01.03.2026 an die Ge-
meinde Immenreuth zu entrichten. 
 
Mit dem heutigen Tag treten für die Steuerschuldner die gleichen Rechtswirkungen ein, 
wie wenn ihnen heute ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 
 
Sollten sich Änderungen für das Jahr 2026 ergeben, so werden Berichtigungsbescheide 
erteilt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) 
werden. 
 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird ist der Widerspruch einzulegen bei der Gemeinde 
Immenreuth, Kemnather Str. 42, 95505 Immenreuth 
 
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird, ist die Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg, Hausanschrift: Haidplatz 1 zu er-
heben. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in ei-
ner für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechts-
behelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen! Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grund-



sätzlich elektronisch einreichen. [Sofern kein Fall des §188 VwGO vorliegt:] Kraft Bun-
desrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
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